
Aufgrund des § 34 Abs . 4 Nr. 1 und Nr . 3 BauGB 1.V.m. § 

4 Abs . 2a des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch (BauGB-Maß
nahmenG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28 . 04.1993 
(8GBI. 1 S . 622) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08 . 12.1986 (8GBl. I S. 2253) und Art . 23 der Gemelndeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO - BayRS 2020-1-1) - erläßt dle 
Gemelnde Petersdor~ folgende 

S atz u n g 

über die Festsetzung von Grenzen für den im Zusammenhang 
bebauten Orts teil Wlllprechtszell der Gemeinde Petersdorf am 
westllchen Orts rand von W lllprechtszell . - If- luJp €'Ylwe 3 " C LIZA-) 

Die westlich 
tell flache Flur 

§ 1 

von Wlliprechtszell, 
Nummer 40 und Fl . Nr. 

gelege n e Grundstücks-
40/2 wlrd zu dem als 

im Zusammenhang bebauten Ortstei l erkl~rt. Dle Grenze des 
Geltungsbereiches der Satzung is~ auf der beiliegenden Flur
karte , Maßstab 1 1000 umrandet . Dlese Karte 1st Bestandteil 
der Satzung. 

§ 2 

Dle Bebauung des Grundstückes innerhalb des auf der Flurkarte 
dargestellten G~ltungsber e iches ( §l ) richtet sich nach § 34 
BauGB. 

!'i 3 

I. ZuläsSlg sind nur Wohngebäude mit de n dazugehörigen Neben
gebäuden (Garagen). 

II.Zu_ Abwelsung des Niederschlagswasser 1st entlang der süd
llchen-Aussenberelchsgrenze ein 30 cm hoher Betonsockel 
oder Erdwall ohne Unterbrechung zu errichten. 

§ 4 

Die Zufahrt erfolgt über den Tulpen weg. 

§ 5 

Entlang den zur frelen Landschaft gelegenen Seiten des Gel
tungsbereiches der Satzung wlrd eine 5 Meter breite private 
Grünfläche festgesetzt. 
Dle Bepflanzung des Grünstrelfens hat 1m gesetzlich vorge
schriebenen Abstand zum Nachbargrundst ü ck zu erfolgen. 

Mit den Bauanträgen 
plan vorzulegen. 

ist jeweils eln Frelf _äche ngestaltungs-
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Es sind vorwiegend Laubgeh6lze zu verwenden. Neben Obstgeh61-
zen sind insbesondere die folgenden heimischen Laubbäume und 
-sträucher zu bevorzugen: 

~3.ume: 
Spitzahorn (Acer platano1des) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Winterlinde (Tilia Cordata) 
Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Stieleiche (Queros robur) 
Traubenkirsche (Prunus padus) 
Tr~ubeneiche (Quercus petrea) 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Obstbäume, Halb- u. Hochstämme 

?träushe~ 
Hartriegel (Cornus mas) 
Bluthartriegel ( ,ornus sanguinea) 
Hasel (Corylus avellana) 
Hundsrose (Rosa cania) 
Woll. Schneeball (Viburnum lantana) 
Heckenkirsche (Linocera Xylosteum) 
Holunder (Sambucus nigra) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 

Auf den Flächen mit festgesetztem Pflanzangebot muß )e qm ein 
Strauchgeh61z sowie auf 16 m Grundstückslänge mindestens 1 
Baum vorgenannter Art gepflanzt werden . 
Geometrisch wirkende Hecken (sog . Formhecken) wowie jede Art 
schematischer Bepflanzung sind unzulässig. Auf ein naturnahes 
Erscheinungsbild ist zu achten. 

§ 6 

Vorstehende Satzung tritt mit der Bekanntmachung der Durch
führung des Anzeigeverfahrens in Kraft. 

Petersdorf, den 25.05.1994 

Gemeinde Petersdorf 

I.Bürgermeister 



B E K A N N T MAC H U N G 

Betreff: Vollzug des Baugesetzbuches -BauGß
Ortsabrundungssatzung der Gemelnde Petersdorf 
gemäß § 34 Abs . 4 Satz 1 BauGB fUr den Bere1ch 
des westlichen Ort~randes in Willpre_htszel l fUr 
die FI. 'r. 40/ 2 und .he Teilflächt:: F l.llr. 40. 

D1e Gemeinde Petersdorf hat mit Schreiben vom 13.04.1994 die 
vom Gemeinderat am 28 . 03.199 4 beschlossene Ortsabrundungssat
zung im Bereich des westlichen Ortsrandes in Willprecht~zell 
dem Landratsamt Aichach-Friedberg angezelgt; Das Landratsamt 
hat keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend gemach . 

Die Satzung wird in der Verwaltungsgemeinschaft Aind1ing,Zim
mer 7 während der üblichen Dienststunden, das ist von Montag 
bis Freltag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag zusätzlich 
von 13 . 30 Uhr bis 18.00 Uhr, zu jeder manns Einsicht bere1tge
halten. 

Mlt dieser Bekanntmachung tr1tt die Satzung in Kraft. 

Es wird darauf hingewiesen, daß 

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. Mängel der Abwägung 

unbeachtlich slnd , wenn sie n i cht in Fällen der Nummer 1 in
nerhalb eines Jahres , 1n Fällen der Nummer 2 i nnerhalb von 
sieben Jahren seit Bekan n tmachung der Satzung schr1ftlich ge
genUber der Gemeinde geltend ge macht worden sind ; der Sach
verhalt , der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen . 

Auch wird darauf hingewiesen , daß Entschädigungsberechtigte 
nach § 44 Abs . 3 ~atz 1 und 2 BauGB Entschädigunq verlangen 
können, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver 
mögensnachteile eingetreten sind, und daß Sle die Fälligkeit 
ihrer AnsprUche durch einen bei dem Entschädigungspflichtig=n 
zu stellenden schriftlichen Antrag auf Entschädigunqsleistun
gen herbelfUhren können; ein Entschädigungsa~spr uch erlischt, 
went nirht innerhalb van drei Jahren nach Ablauf des Kalen
derjahres, in dem d~e oben b e zeichneten Vermögensnachtelle 
eingetreten ~ind, die Fälllqkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird ( § 44 Ahs. 4 BauGB). 

Peter s dorf, den 26.05.1994 


